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- im» Verordnungsblatt
fü r  das

ö 11 c v v cIcf)Isch-iffrrlscf)c ,)xftllcnfttiiü,
bestehend auS den gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiöca, der Markgrafschaft Istrien 

und der reichsnnniittelbaren S tadt Triest m it ihrem Gebiete.

XII. Stück.

21 u s fl e g e b c n u n d  v e r s e n d e t  am 24.  M a i  1870.

28 .

Kundmachung der k. k. Grundsteuer - Negulirungs-Landes- 
Commiffion für das Krenland Triest vom 30. April 1870,
betreffend die Aufstellung der Landeö-Commission zur Regelung der Grundsteuer für das

Kronland T r i es t .

D ie zur Durchführung des Grnndstcuer-Negulirungs-Gesetzes vom 24. M a i 1869 für 
das Kronland T r i e s t  bestimmte Laudes-Connnission hat sich heute constituirt und ihre AmtS- 

wirksamkeit begonnen.
Dies wird zit^vöstgcimutcit Kenntnis; gebracht.

/  \  t  l? H  Für den Präsidenten:h  * *  Fidler m. p.

29 .

Kundmachung der k. k. küstenl. Statthalterei in Triest vom 
3, M ai 1870,

betreffend die Bemessung, Borschreibung und Einhebung der dirccten Stenern für das Jahr 1870.

Seine k. und k. apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. 
A pril d. I .  dem Finanz-Gesetze für das Jahr 1870 die Allerhöchste Sanction zu ertheilcu 
geruht.
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Nad) diesem Gesetze sind die directen Steuern im Allgemeinen nach den bestehenden 
'Jtormcu cinznhcben.

Bezüglich des Ausmaßes der Zuschläge zn den directen Stenern haben nachfolgende 
Bestimmungen zn gelten:

a) bei der Grundsteuer und Hanszinssteucr ist nebst dem Ordinarinm und dem die Ein- 
kommensteuer vertretenden Eindrittel-Znschnssc ein außerordentlicher Zuschlag mit einem 
D ritte l des Ordinariums cinzuhebcn;

b) bei der HauSclassensteucr ist nebst dem Ordinarinm und dem die Einkommensteuer ver
tretenden Ein-Drittel-Zuschusse ein außerordentlicher Zuschlag im Betrage dcS O rd i
nariums einzuhcbcn;

c) bei der Erwerbstencr und bei der Einkommensteuer ist nebst dem Ordinarinm ein außer
ordentlicher Zuschlag gleichfalls in der Höhe dcö Ordinariums einzuheben.
Nur von jenen Steuerpflichtigen, deren Gcsammtstcnerschuldigkcit an Erwerb- und E in

kommensteuer erster Classc oder an Einkommensteuer zweiter Elaste im Ordinarinm den Betrag 
von Dreißig Gulden ö. W . nicht übersteigt, ist der außerordentliche Zuschlag nur in der Höhe 
von sieben Zehntel des Ordinariums cinzuheben.

An Einkommensteuer von Gebäuden, welche im Ganzen oder thcilweise die zeitliche 
Befreiung von der Hauszinsstencr genießen, sind für daS Jahr 1870 fünf pCt. von dem 
ans diesen steuerfreien Objecten erzielten reinen Jahrcö-Einkommcn, d. i. von jenem Betrage 
zn entrichten, welcher von dem ganzjährigen Zius-Bruttocrtrage nach Abzug der auf Erhal
tung der Gebäude gesetzlich zugestandcncn Perccnte und bei ganz steuerfreien Gebäuden auch 
erweislich im Jahre 1870 fülligen Zinsen von den ans dem steuerfreien Objecte versicherten 
Kapitalien erübrigt.

Dies wird zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 27. April d. I .  
Z . 6080 zur allgemeinen Kenntnis? gebracht.

M oering  m . p.
Feldmarschall-Lieutenant.


